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Liebe Eltern,

das kommende Schuljahr ist für Ihr Kind das letzte Jahr

an der Grundschule – Sie werden sich wahrscheinlich

schon gemeinsam mit Ihrem Kind die Frage gestellt

haben, welche Schule es im nächs ten Schuljahr besu-

chen soll. Die Broschüre, die Sie in den Händen halten,

soll Ihnen helfen, die richtige Schule für Ihr Kind zu fin-

den, denn der Übergang in die weiterführende Schule

ist ein wichtiger neuer Abschnitt im Leben.

Unabhängig davon, ob Sie sich mit Ihrem Kind für eine

Oberschule, eine Gesamtschule oder für ein Gymna-

sium entscheiden, bitte ich Sie, Ihrem Kind eines zu vermitteln: Seine Zukunftsaus-

sichten sind gut, weil sich die Chancen am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt in den

nächsten Jahren deutlich verbessern werden! Aber um sie nutzen zu können, ist es

nötig, möglichst gute schulische Leistungen zu erreichen, denn Wissen und Bildung

werden in unserer Gesellschaft von Jahr zu Jahr wichtiger.

Die besten Lernergebnisse wird Ihr Kind dann erzielen, wenn es Ihnen gemeinsam

mit den Lehrkräften der Grundschule gelingt, die richtige weiterführende Schule zu

finden. Die richtige Schule ist die Schule, in der Ihr Kind angemessen gefordert und

gefördert wird. Und die richtige Schule ist natürlich auch die, in der sich Ihr Kind

richtig wohlfühlt. Die Mühe, die Sie sich mit Ihrem Kind jetzt machen, sichert später

seine Zukunftschancen.

Nutzen Sie im Interesse Ihres Kindes die Beratungsangebote der Grundschule eben-

so intensiv wie die Informationen in diesem Heft. Besuchen Sie die weiterführenden

Schulen in Ihrer Umgebung und verschaffen Sie sich mit Ihrem Kind einen eigenen

Eindruck. Dann werden Sie die richtige Entscheidung treffen können. Dafür wünsche

ich Ihnen und Ihrem Kind viel Erfolg!

Holger Rupprecht

Minister für Bildung, Jugend und Sport
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Alle Schulformen verfolgen vier grundle-

gende einheitliche Ziele:

• Anschlussfähigkeit für nachfolgende

Bildungsgänge,

• die Fähigkeit zum lebens langen Lernen,

• Mitbestimmungs- und Teilhabe fähig-

keit,

• Ausbildungsfähigkeit.

Die Schulformen haben darüber hinaus

folgende Gemeinsamkeiten: 

• Sie führen am Ende der Jahrgangs -

 stufe 10 Prüfungen durch,

• sie vergeben Abschlüsse nach der

Jahrgangsstufe 10, 

• sie unterrichten nach gemeinsamen

Rahmenlehrplänen.

1. Schritt: Die Erstberatung
In einer Elternversammlung im ersten

Halbjahr der Jahrgangsstufe 6 informiert

Sie die Grundschule über alle Aspekte

des Übergangsverfahrens. Da   rüber hi -

naus sind die Schulen aber auch auf eine

individuelle Erstberatung vorbereitet.

2. Schritt: Die Wahl der Schulform
Welche Schulform ist die richtige für

mein Kind? Setzen Sie sich bitte auch

mit Ihrem Kind über diese Frage ausei-

nander und versuchen Sie, gemeinsam

eine Antwort zu finden!

3. Schritt: Schulbesuche
Informieren Sie sich auf dem Bildungs-

server des Landes Brandenburg über

geeignete Schulen und besuchen Sie

gemeinsam mit Ihrem Kind mehrere

Schulen. Nur so können Sie eine pass-

genaue Schule finden! Bitte lassen Sie

diese Möglichkeit nicht aus! Die Schulen

besitzen unterschied liche Profilierungen

in fachlicher und pädagogischer Hin-

sicht. Nutzen Sie mit Ihren Kindern die

Möglichkeiten von Besichtigungsange-

boten vor Ort! 

4. Schritt: Das Grundschulgutachten
Das Grundschulgutachten ist eine

Grund    lage für die Aufnahme an der

weiterführenden Schule. Daher wird es

mit Ihnen in einer individuellen Eltern be-

ratung eingehend besprochen. 

5. Schritt: Das Anmeldeverfahren/
Aufnahme verfahren/Rückmeldung
Nach Ihrer Entscheidung für eine weiter-

 führende Schule müssen Sie ein An mel-

de formular ausfüllen und abgeben. Über

das Ergebnis des Aufnahmeverfahrens

informiert Sie das zu ständige staatliche

Schulamt. 

Wann?

August
September
Oktober

November
Dezember
Januar

Februar

März

April

Mai

Was?

1 Erstberatung

2 Wahl der Schulform 
3 Schulbesuche (Gespräche 
mit neuem Schulleiter, Hospita-
tionsangebote, Schnupperstunden, 
Tag der offenen Tür)

4 Grundschulgutachten

5 Anmeldeverfahren

Aufnahmeverfahren

Rückmeldung

Wer? 

Grundschule, Eltern

Eltern, Schüler

Klassenlehrkraft, Eltern, 
Klassenkonferenz

Eltern, Grundschule

weiterführende Schule oder
staatliches Schulamt
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In 5 Schritten in die neue Schule Schritt 1: Die  Erstberatung
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Die drei verschiedenen weiterführenden

Schulformen im Land Brandenburg sind

die Oberschule, die Gesamtschule und

das Gymnasium. Sie richten sich vor

allem an den späteren beruflichen Zielen

aus und bereiten Ihr Kind auf den Über-

gang in eine Berufsausbildung oder auf

ein Studium vor. 

Die weiterführenden allgemeinbildenden Schulformen auf einen Blick:

Jede Grundschule führt im ersten Schul-

halbjahr der Jahrgangsstufe 6 einen

Eltern informationsabend zu den weiter-

führenden allgemeinbildenden Schulen

der Sekundarstufe I durch. Hier werden

Sie über die einzelnen Schritte für die

Suche nach einer weiterführenden Schu-

le für Ihr Kind informiert. Bei diesen Ver-

anstaltungen erhalten die Schulleiterin-

nen und Schulleiter der weiterführenden

Schulen Gelegenheit, ihre Schule und

die jeweilige Schulform vorzustellen. 

Nutzen Sie auch die individuellen Bera-

tungsangebote der Grundschule! Die

Lehrkräfte in der Grundschule kennen Ihr

Kind gut und können Ihnen durch ihre

Einschätzung weiterhelfen. In je dem Fall

werden Sie von der Klassenlehrkraft

Ihres Kindes im Zu sammen hang mit der

Erstellung des Grundschulgut achtens zu

einem individuellen Elterngespräch ein-

geladen (siehe auch Schritt 4). 

Schritt 2: Die Wahl der Schulform

Oberschule Gesamtschule Gymnasium

Die drei Schulformen haben aber auch Unterschiede: Die nachfolgenden Beschrei-

bungen sollen Ihnen helfen, diese Unterschiede zu erkennen. 
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Welche Abschlüsse werden erteilt?
Zwei Abschlüsse können an der Ober-

schule erworben werden:

• der Realschulabschluss/die Fach-
oberschulreife (FOR),

• der erweiterte Hauptschulabschluss/

die erweiterte Berufsbildungs reife
(EBR). 

Voraussetzung für den Erhalt der jewei -

ligen Abschlüsse sind entsprechende

Leis tungen in der Jahrgangsstufe 10. 

Bei besonderen Leistungen erwerben die
Schülerinnen und Schüler, die den Ab -
schluss FOR erreicht haben, auch die
Berech   tigung zum Besuch der gym nasialen
Oberstufe.

Die kooperativ organisierte Ober   schule bildet zum zweiten Schulhalbjahr der Jahrgangs-
stufe 7 bil dungsgang- und damit ab schluss bezogene Klassen. Jede Klasse ist damit einem
festgelegten Ab schluss zugeordnet. In der EBR-Klasse erfolgt der Unterricht in allen Fächern
auf dem Niveau der grundlegenden Bildung. In der FOR-Klasse wird der Unterricht auf dem
Niveau der erweiterten Bildung durchgeführt. 

Die integrativ organisierte Oberschule bildet bildungsgangübergreifende Klassen. Die  Schü-
lerinnen und Schüler werden in einigen Fächern in Kursen nach ihrem jeweiligen Leistungsstand
(Fachleis tungsdifferenzierung) unterrichtet. Dabei gibt es Kurse auf dem Niveau der grundlegen-
den Bildung (A-Kurs) sowie Kurse auf dem Niveau der erweiterten Bildung (B-Kurs). Für den
Abschluss FOR müssen in der Jahrgangsstufe 10 mindestens zwei B-Kurse belegt werden . 
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Die Oberschule

Worauf bereitet diese Schule vor?
Wenn Ihr Kind eine Berufsausbildung
nach der Jahrgangsstufe 10 anstrebt

oder an eine Fachoberschule gehen

möchte, um später an einer Fachhoch-

schule zu studieren, dann ist die Ober-

schule die richtige Schulform. Ein Teil der

Oberschulabsolventen wird auch an

einem beruflichen Gymnasium das Abi-

tur mit beruflichem Schwerpunkt oder

das Abitur an einer Ge samt schule able-

gen können. 

Künftig werden mehr als die Hälfte der

Schülerinnen und Schüler eines Jahr-

gangs eine Oberschule besuchen. 

Was vermittelt die Oberschule?
Die Oberschule hat die Aufgabe, neben

einer gesicherten Grundbildung die Stär-

ken und Begabungen der ihr anvertrauten

Schülerinnen und Schüler zu fördern so -

wie Hilfe bei Lernschwierigkeiten zu leis -

ten. Besondere Aufgabe der Oberschule

ist die Vermittlung von Qualifikationen

und Kompetenzen für die spätere berufli-

che Entwicklung. Der Praxisbezug des

Lernens hat damit einen hohen Stellen-

wert. Um diesen Aufgaben gerecht wer-

den zu können, ist der Unterricht in den

Fächern und Lernbereichen je nach Orga-

nisationsform auf grundlegende bzw.

erweiterte Anforderungen ausgerichtet.

Für unterschiedliche Neigungen der

Schülerinnen und Schüler stehen im

Wahlpflichtbereich ab der Jahrgangs stufe

7 der Lernbereich Naturwissenschaften,

der Bereich Wirtschaft-Arbeit-Technik

oder eine zweite Fremdsprache zur Wahl.  

Wie wird das Lernen an der Oberschu-
le organisiert?
Die Oberschulen können ihre Unterrichts -

organisation in einem bestimmten Rah-

men selbst festlegen. So gibt es Ober-

schulen, die ihre Schülerinnen und

Schüler nach dem von ihnen an   ge   streb -

ten Ab schluss in Klassen zu sammen -

fassen (kooperativ organisierte Ober-
schule), sowie Ober    schu len, die in

ei nigen Fächern ein Kurs system mit zwei

Niveaustufen nutzen (integrativ organi-
sierte Oberschule). 

Neben diesen Grundformen gibt es darü-

ber hinaus verschiedene Variationen des

Systems. Erkundigen Sie sich in Ihrer

Oberschule, in welchem Sys tem die

Schülerinnen und Schüler unterrichtet

werden (siehe Schritt 3)!

Worauf bereitet diese Schule vor?
Die Gesamtschule bereitet auf alle bis-

her schon genannten Abschlüsse vor.

Sie ist besonders geeignet, wenn Sie

und Ihr Kind sich noch nicht sicher sind,

ob eine Berufsausbildung oder lieber

doch das Abitur angestrebt werden soll.

Beide Wege sind an der Gesamtschule

ohne eine  frühzeitige Festlegung mög-

lich. Nach 10 Jahren kann Ihr Kind die

berufliche Ausbildung wählen. Alle bei

der Oberschule  ge nannten Möglichkei-

ten stehen Ihrem Kind zur Verfügung. An

einer Gesamtschule ist darüber hinaus

grundsätzlich auch der Besuch der gym-

nasialen Oberstufe möglich. Diese

Schulform führt allerdings – wie bisher

üblich – in 13 Jahren zum Abitur und der

Bildungsgang dauert damit ein Jahr län-

ger als am Gymnasium.

Was vermittelt die Gesamtschule?
Die Gesamtschule muss neben einer

soliden Grundbildung auch die vertiefte

Bildung für alle Schülerinnen und Schüler

vermitteln, die eine gymnasiale Oberstu-

fe besuchen wollen. Deshalb wird an der

Gesamtschule in Grund- und Er weite -

rungskursen leistungsdifferenziert gear-

beitet. Um den unterschiedlichen Nei-

gungen der Schülerinnen und Schüler

gerecht zu werden, können sie im Wahl-

pflichtbereich ab der Jahrgangsstufe 7

zwischen einer zweiten Fremdsprache,

Naturwissenschaften oder dem Bereich

Wirtschaft-Arbeit-Technik wählen.   

Wie wird das Lernen an der Gesamt-
schule organisiert?
Da die Gesamtschule ein Angebot für alle

Schülerinnen und Schüler darstellt, sind

Die Gesamtschule



Worauf bereitet diese Schule vor?
Das Gymnasium bereitet die Schülerin-

nen und Schüler mit dem Erwerb der all-

gemeinen Hochschulreife am Ende der

Jahrgangsstufe 12 auf ein an schließen -

des Studium an Hochschulen oder Uni-

versitäten vor. 

Was vermittelt das Gymnasium?
Um die allgemeine Hochschulreife zu

erreichen, ist der Unterricht bis zum

Ende der Sekundarstufe I in allen Fä -

chern auf die Leistungsanforderungen

der vertieften allgemeinen Bildung aus-

gerichtet. Damit werden die Schülerinnen

und Schüler auf das Lernen in der gym-

nasialen Oberstufe vorbereitet.  

Wie wird das Lernen organisiert?
Bis zur Jahrgangsstufe 10 wird der Un -

terricht in allen Fächern im Klassenver-

band erteilt. Das Erlernen einer zwei  ten

Fremdsprache ist ab der Jahrgangsstufe

7 für alle Schülerinnen und Schüler ver-

pflichtend. Mit der im letzten Jahr ein -

geführten Schulzeitverkürzung für alle

Gymnasien und dem 12-jährigen Bil-

dungsgang zum Abitur werden die

Unter richtsinhalte gestrafft und kompri-

miert. Insbesondere ab der Jahrgangs-

stufe 9 steigt daher die zeitliche Belas-

tung für die Schülerinnen und Schüler,

da die wöchentliche Un ter richts ver -

pflichtung dann 34 und in der Jahrgangs-

stufe 10 insgesamt 35 Stunden umfasst.    

Welche Abschlüsse werden erteilt?
Nach erfolgreichem Absolvieren des Gym  -

 nasiums wird die allgemeine Hoch    schul -
reife (AHR) erworben. 

Beim Verlassen des Gymnasiums nach der
Jahrgangsstufe 10 können je nach Leistungen
auch hier die Abschlüsse Realschulabschluss/
Fachoberschulreife oder erweiterter Haupt-
schulabschluss/erweiterte Berufsbildungsreife
erworben werden.  

Im Land Brandenburg gibt es Schulen in freier Trägerschaft, die zur Vielfalt von Bildungs-
gängen beitragen und den Schülerinnen und Schülern ein differenziertes Bildungsangebot
eröffnen. Die freien Schulen werden dabei in genehmigte und anerkannte Ersatzschulen
unterschieden. 
An anerkannten Ersatzschulen ha ben die Zeugnisse und Versetzungsentscheidungen
und die erworbenen Abschlüsse dieselbe Geltung wie an entsprechenden Schulen in
öffentlicher Trägerschaft.
Solange eine Schule in freier Trägerschaft nicht anerkannt ist und daher den Status einer
genehmigten Ersatzschule trägt, erhalten die Schülerinnen und Schüler am Ende der Jahr-
gangsstufe 10 noch keine Abschlüsse. Sie können diese jedoch auf dem Wege der Nicht-
schülerprüfung erwerben. In der Regel beantragen die Träger den Status der Anerkennung,
sodass die Nichtschülerprüfung1 nur für den ersten Schülerjahrgang zutreffend ist. 

Wenn Sie sich für eine Schule in freier Trägerschaft interessieren, sollten Sie sich als Eltern
insbesondere mit den folgenden Schwerpunkten auseinandersetzen:

• Welches pädagogische Konzept besitzt die Schule? Welche Inhalte sind 
Unterrichtsgegenstand?

• Welche Lehrkräfte unterrichten an der Schule?
• In welcher Höhe wird eine finanzielle Beteiligung von den  Eltern erwartet?
• Welche Organisationsmodelle werden zugrunde gelegt? Gibt es zusätzliche 

Aufnahmevoraussetzungen und Abweichungen von den Versetzungsbestimmungen?
• Welche Mitwirkungsrechte und -pflichten besitzen Sie?

Aus dem Namen der Ersatzschule geht grundsätzlich hervor, welcher Schulform in öffent-
licher Trägerschaft diese Schule entspricht – Oberschule, Gymnasium oder Gesamtschule.
Damit können Sie sich hinsichtlich der Inhalte, der Organisation und der Abschlüsse an der
Beschreibung der jeweiligen Schulform orientieren.

Schulen in freier Trägerschaft

1Bei einer Nichtschülerprüfung erwerben die Schülerinnen und Schüler den jeweiligen Abschluss nicht an ihrer
Schule, sondern extern an einer mit der Prüfung beauftragten Schule. Die Prüfung wird in 8 Fächern (3 schriftliche
und 5 mündliche Prüfungen) abgelegt. Auf dem Abschlusszeugnis werden nur die Noten, die in den Prüfungen
erworben wurden, ausgewiesen.  Die im Schuljahr erteilten Noten spielen hier keine Rolle mehr.

Das Gymnasium
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die Ziele der unterschiedlichen Bildungs-

gänge in dieser Schulform ge bün  delt.

Man spricht daher auch von einer „inte-

grierten Schule“. Daraus er gibt sich eine

entsprechende Organisation des Unter-

 richts. Den unterschied lichen Lernvo-

raussetzungen wird in einigen Fächern

dadurch Rechnung getragen, dass der

Unterricht auf zwei verschiedenen An -

spruchs ebenen (Fach leis tungs differen -

zierung) erteilt wird. So gibt es in diesen

Fächern Grundkurse und Erwei terungs-

kurse. Die Zahl der Fächer, die leistungs-

differenziert unterrichtet werden, nimmt

dabei langsam zu. In der Jahrgangsstufe

7 sind die Fächer Englisch und Mathe-

 matik be troffen. Spätestens ab der Jahr-

gangs stufe 9 kommen die Fächer Deutsch

sowie Chemie oder/und Physik dazu.

Das in Gesamt schulen übliche Punktesys -

tem macht durch eine stärker diffe ren -

zierte Leis tungsbewertung die Durch      läs-

sigkeit der hier gebün delten Sys teme

möglich. 

Welche Abschlüsse werden erteilt?
An der Gesamtschule können je nach

den erreichten Leistungen in der Jahr-

gangsstufe 10 drei Abschlüsse und Be -

rechtigungen erworben werden:

• die Berechtigung zum Besuch der

gymnasialen Oberstufe,
• der Realschulabschluss/die Fachober-

 schulreife,
• der erweiterte Hauptschulabschluss/

die erweiterte Berufsbildungsreife.  
Nur der erstgenannte Abschluss er mög-

licht eine Aufnahme in die gymnasiale

Oberstufe der Gesamtschule. Die Ge -

samt schule bereitet die Schülerinnen und

Schüler somit auch auf den Erwerb der
allgemeinen Hochschulreife (AHR) vor. 

9JAHRGANGSSTUFE 6
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Wie Sie gesehen haben, trägt die  Unter-

schiedlichkeit der Schulformen den unter-

schiedlichen Fähigkeiten, Leistungen und

Neigungen der Schülerinnen und Schüler

Rechnung und bereitet sie auf unter-

schiedliche berufliche Entwicklungen vor.

Eine gute Schule ist die Schule, in der Ihr

Kind angemessen gefördert und gefordert

wird. Auch sollten Sie über den weiteren

beruflichen Weg Ihres Kindes nachdenken

und die folgenden Fragen beantworten: 

Soll mein Kind nach der Jahrgangs stufe

10 einen Beruf erlernen? Ist es für beson -

ders praktische Tätigkeiten geeignet?

Könnte es nach der Fachoberschule auch

noch eine Fachhochschule besuchen? Ist

mein Kind für wissenschaftliches Arbeiten

geeignet? Möchte und kann es ein mehr-

jähriges Studium absol vieren? 

Beachten Sie dabei auch, dass Ihre 

Entscheidung nicht zwangsläufig eine

be stimmte Entwicklung festlegt. Unser

Bil dungssystem ist durchlässig. Das be -

 deu tet, dass beispielsweise ein Ober  -

schüler je nach Interesse und Leis tungen

nach der Jahrgangsstufe 10 eine Be  rufs -

aus bildung be ginnen kann, eine Fach-

 ober schule be suchen kann, oder an

einer Gesamtschule bzw. einem beruf-

lichen Gymnasium sein Abitur ablegen

und danach ein Studium beginnen kann.

Zusammenfassend werden die weiter-

führenden beruflichen Wege in der fol-

genden Übersicht verdeutlicht:

Alle möglichen anschließenden Bildungs-

gänge werden im Rahmen der beruflichen

Orientierung im Verlauf der Sekundarstufe

I erläutert. Darüber hinaus wird allen Schü-

lerinnen und Schü l ern zu Be ginn der Jahr-

gangs stufe 10 die Broschüre „Nach dem

zehnten Schul jahr“ zur Ver fügung gestellt.

Wenn Sie sich inzwischen eine Vorstel-

lung gemacht haben, welche Schulform

am besten zu Ihrem Kind passt, sollten

Sie sich im 3. Schritt nach geeigneten

Schulen dieser Schulform  umsehen.

Machen Sie sich gemeinsam mit Ihrem

Kind ein Bild über den Ort, an dem wichti-

ge Entscheidungen für den beruflichen

Lebensweg getroffen werden. 

Dabei können Ihnen zunächst die Inter-

netseiten des Brandenburgischen Bil-

Welche Schulform für mein Kind?

dungs  servers mit ersten Informationen

weiterhelfen. Unter www.bildung-bran-
denburg.de werden unter „Service“ alle

Schulporträts des Landes präsentiert.

Diese Schulporträts stellen nach verbind-

lichen Merkmalen ausgewählte statisti-

sche Daten und von Schulen selbst

aufbereitete Informationen bereit. Für die

Aus   wahl einer geeigneten Schule ist die

Internetseite zu nächst sehr hilfreich.

Um eine endgültige Auswahlentscheidung

treffen zu können, sollten Sie sich jedoch

mindestens zwei infrage kommende Schu-

 len angesehen haben. 

Kriterien für die Wahl der geeigneten
Schule
Die folgende Liste zeigt Ihnen einige Kri-

terien auf, die Sie in Ihrer Entscheidung

für eine bestimmte Schu le berücksichti-

gen sollten: 

Schulort 
Wie weit ist die Schule vom Wohnort ent-

fernt? Welche Fahrverbindungen beste-

hen? Welche Kosten entstehen für die

Schülerbeförderung? Die Höhe der Eltern-

 anteile an den Fahrtkosten richtet sich

nach der Schülerbeförderungssatzung,

die durch die Landkreise und kreisfreien

Städte festgelegt wurde. Informieren Sie

sich dazu in der Schule!

Schulatmosphäre
Neben den wichtigen räumlichen Gege-

benheiten spielen für die Schulatmo -

sphäre weitere Aspekte eine wichtige

Rolle, so z.B. die Identifikationen der

Schülerinnen und Schüler, der Lehrkräf-

te, aber auch der Eltern mit ihrer Schule.

Diesbezügliche Hinweise bekommt man

oft schon bei einem Rundgang durch die

Räumlichkeiten, z.B. durch ausgehängte

Fotos, Dokumentationen oder Kunst wer-

ke. Weitere Anhaltspunkte er hält man

auch durch die Gestaltung des Schulum-

feldes. Fragen Sie bei Ihrem Rundgang

durch die Schule die Schülerinnen und

Schüler, wie wohl sie sich in ihrer Schule

fühlen. Aufschlussreich ist auch, wie sich

die Schule am Tag der offenen Tür 

präsentiert. Welche Schulveranstaltun-

gen (z.B. Konzerte, Lesungen, Theater -

stücke) fin den außerhalb des normalen

Schulalltags unter Beteiligung von Schü-

 lerinnen und Schülern, Lehrern, Eltern

statt?

Schritt 3: Schulbesuche 

Checkliste
• Schulort 
• Schulatmosphäre, Identifizierung der Schü-

lerinnen und Schüler mit ihrer 
eigenen Schule

• individuelle Förderung
• fachliches Schulprofil (Wahlpflichtfächer,

Fremdsprachen, Arbeitsgemein schaften,...)
• Ganztagsangebote 
• besondere pädagogische Profile /Konzep-

te/ Beratungssysteme
• aktive Mitgestaltung durch Schülerschaft

und Eltern
• Außenkontakte, Vernetzung der Schule
• Zahl der Schülerinnen und Schüler mit

erfolgreichem Abschluss

Die Anschlussmöglichkeiten für die weiterführenden Schulen (verkürzte Darstellung)

Oberschule Gesamtschule               Gymnasium

Berufsausbildung

Beruf

Fachoberschule,
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Individuelle Förderung  
Es ist Aufgabe aller Schulen, jede Schü-

lerin und jeden Schüler individuell zu för-

dern. Dazu ist eine individuelle Sicht auf

die Schülerinnen und Schüler notwendig,

die ihre Besonderheiten, ihren Entwick -

lungsstand, ihre Stärken und Schwächen

in die Unterrichtsarbeit einbezieht. Doch

mit welchen Methoden und Organisa-

tionsformen gelingt es der Schule, dem

Anspruch der individuellen Förderung

gerecht zu werden? 

Fachliches Schulprofil 
Die Schulen besitzen im Rahmen festge-
legter Grenzen hier durchaus eigene
Spielräume. So können sie be stimmte
Wahlpflichtfächer einrichten. Informieren
Sie sich, welche Wahlpflichtfächer Ihre
Schule hat. Welche Fremdsprachen wer-
den angeboten? Beachten Sie auch,
dass Sie im späteren Anmeldebogen
Angaben u.a. zu den Wahlpflichtfächern
bzw. Fremdsprachen machen müssen.
Diese müssen Sie an der von Ihnen ge -
wünsch ten Schule erfragen (siehe auch
Schritt 5; Anmeldebogen) 
Welche Arbeitsgemeinschaften gibt es?
Beteiligt sich die Schule an Wettbe -
werben?

Ganztagsangebote 
In Schulen mit Ganztagsangeboten wer-

den die Schülerinnen und Schüler über

den Unterricht hinaus von Lehrern bzw.

außerschulischen Kooperationspartnern

be treut. In der offenen Ganztagsschule

findet die Betreuung nach dem Unter-

richt statt, in der gebundenen Form wer-

den die Be treuungs angebote in den Stun-

 denplan eingebunden. Die Betreuung

um fasst die Hausaufgabenzeit und Ar -

beits gemeinschaften. Um fang und Qua-

lität dieser Angebote sind von Schule zu

Schule unterschiedlich. Fragen Sie auch

hier nach: Bietet die gewünschte Schule

eine Ganztagsbetreuung an? Welche

Form wird angeboten? Wie sind die

Angebote ausgestaltet?

Besondere pädagogische Profile 
Die Schulen haben auch Möglichkeiten,
ihre pädagogische Arbeit individuell zu
strukturieren: Wie ist eine Unterrichtswo-
che organisiert? Gibt es Alternativen zum
Unterricht im 45-Minuten-Takt? Findet
Projektunterricht statt, und wie ist er orga-
nisiert? Gibt es Praxislernen? Mit wel-
chen Mitteln und Methoden fördert die
Schule die Selbst ständigkeit der Schüle-
rinnen und Schüler? Wie gehen die Schul-
 leitung und Lehrkräfte mit schwierigen
Schülerinnen und Schülern um?

Aktive Mitgestaltung durch Schüler
und Eltern 
Wie schon im Punkt Schulatmosphäre

angesprochen, haben die Schulen ge -

setz liche Pflichten, aber auch darüber

hinausgehende Möglichkeiten, Eltern-

und Schülerschaft aktiv in die Organisa-

tion des Schulalltags einzubeziehen. Gibt

es eine aktive Schülervertretung? Gibt es

eine Schülerzeitung? Welche Möglichkei-

ten haben Eltern, um auf den „Arbeits-

platz“ ihres Kindes Einfluss zu nehmen?

Wie gelingt eine schnelle Informations-

vermittlung in der jeweiligen Schule

(Elternsprechtage, Zwischenzeugnisse,

regelmäßige Eltern  gespräche)?  
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Außenkontakte 
Außerschulische Partner können die

Schulen in ihrer Arbeit auf vielfältige Art

und Weise unterstützen. Besitzt die Schu-

le Kontakte zu solchen außerschulischen

Partnern, und welche Partner unterstützen

die gewünschte Schule? Welche Aktivitä-

ten finden dadurch statt? Mit welchen

Ländern/Regionen bestehen Schüleraus-

tauschmöglichkeiten?

Inhalt und Ziel des Gutachtens
Für die Aufnahme in die weiterführenden

allgemeinbildenden Schulen sind gemäß

§53 Abs.1 des Brandenburgischen Schul  -

gesetzes neben dem Wunsch der Eltern

die Fähigkeiten, Leis   tungen und Neigun-

gen (Eignung) Ihres Kindes maßgebend. 

Die Eignung sowie eine Einschätzung der

allgemeinen Entwicklung Ihres Kindes

werden im Grundschulgutachten doku-

mentiert. Die Aussagen sollen insbeson-

dere die Lern- und Leistungsentwicklung

in den Jahrgangsstufen 5 und 6 berück -

sichtigen und in Übereinstimmung mit

den Zeugnisnoten stehen.

Mit dem Grundschulgutachten erhalten

Sie als Eltern auch eine Empfehlung für

die weitere Schullaufbahn Ihres Kindes.  

Diese Empfehlung bezieht sich auf einen

der drei beschriebenen Bildungsgänge

und wird von allen Lehrkräften, die Ihr

Kind an der Grundschule unterrichtet

haben, gemeinsam ausgesprochen. Bei

der Wahl der Schulform muss die Bil-

dungsgangempfehlung eine wich tige Rolle

spielen. Das Grundschulgutachten mit der

Bildungsgangempfehlung ist ein wichtiges

Kriterium für die Feststellung der Eignung

für den Be such des Gymnasiums.

Bildungsgänge sind:

• der Bildungsgang zum Erwerb der

erweiterten Berufsbildungsreife (EBR),

• der Bildungsgang zum Erwerb der

Fachoberschulreife (FOR),

• der Bildungsgang zum Erwerb der all-

gemeinen Hochschulreife (AHR).

Welche Bildungsgänge in welcher
Schul form angeboten werden, zeigt
die folgende Übersicht:

Die folgende Tabelle kennen Sie bereits.

Sie wurde jetzt noch um die Abschlüsse

ergänzt, die in der jeweiligen Schulform

erreicht werden können. Diese Abschlüs-

se sind die Grundlage für die weiteren

beruflichen Anschlussmöglichkeiten.

Schritt 4: Das Grundschulgutachten
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bei Übernachfrage den Zweitwunsch
nicht mit anderen Maßstäben messen
als den Erstwunsch. (Anmeldeformular
siehe nächs te Seite)

Das Aufnahmeverfahren
Das Aufnahmeverfahren unterscheidet
sich in den drei Schulformen. An Ober-
schulen und Gesamtschulen müssen im
Rahmen vorhandener Kapazitäten alle
Schü lerinnen und Schüler aufgenommen
werden. Nur wenn mehr An meldungen
vorliegen als Plätze vorhanden sind, muss
ein Auswahlverfahren durchgeführt wer-
den.

Eignungsfeststellung an Gymnasien
Die Eignung eines Kindes für den sechs-
jährigen Bildungsgang an einem Gym -
nasium ist durch eine bestandene 
Eignungsprüfung nachzuweisen. Eine
Eig   nungs prü fung ist dann nicht notwen-
dig, wenn alle folgenden Bedingungen
erfüllt sind: 
• Im Grundschulgutachten ist die Bil-
dungsgangempfehlung zum Er werb der
allgemeinen Hochschule (AHR) vermerkt
worden. (siehe Schritt 4) 
• Der Zahlenwert der Noten der Fächer
Mathematik, Deutsch und der ersten
Fremd sprache im Halbjahreszeugnis der
Jahrgangsstufe 6 hat maximal den Wert
von sieben.
Hier müssen Sie berücksichtigen, dass
alle Schülerinnen und Schüler im ersten
Halbjahr der Jahrgangsstufe 6 in den
Fächern Deutsch und Mathematik zentra-
le Vergleichsarbeiten schreiben, die in die
Halbjahresnote eingehen. Damit können
sich die Ergebnisse auch auf die Noten-
summe auswirken. 

Das heißt, dass einerseits alle Schülerin-
nen und Schüler, die eine FOR oder eine
EBR-Empfehlung im Grundschulgutach-
ten erhalten haben, an einer Eignungsprü-
fung teilnehmen müssen. Diese Verpflich-
tung trifft andererseits auch auf alle
Schülerinnen und Schüler zu, die zwar
eine AHR-Empfehlung haben, aber auch
eine höhere Notensumme als sieben in
den genannten Fächern erhalten haben.
Beachten Sie, dass alle Schülerinnen und
Schüler, die an einer Eignungsprüfung
teilnehmen, im Anmeldebogen einen
Dritt  wunsch für eine Ge samtschule bzw.
Oberschule angeben sollten. Das ist not-
wendig, wenn die ersten beiden Wünsche
sich ausschließlich auf Gymnasien bezo-
gen haben. Nur so kann im Falle eines
Nichtbestehens der Prüfung eine gewün -
schte Schule zugeordnet werden.
Die Eignungsprüfung wird an speziell aus-
gewählten Schulen in Form eines Pro-
beunterrichts durchgeführt und von einer
vom staatlichen Schulamt berufenen
Kommission, bestehend aus einer Grund-
schullehrkraft und zwei Gymnasiallehr-
kräften, geleitet und ausgewertet. Der
Probeunterricht findet an zwei Tagen mit
jeweils 5 Stunden statt. Der Unterricht
konzentriert sich dabei auf die Fächer
Deutsch und Mathematik und erfolgt auf
der Grundlage der Anforderungen und
Inhalte der Rahmenlehrpläne der Grund-
schulen. Die Unterrichtseinheiten ein-
schließlich integrierter Tests werden ein-
heitlich vom Ministerium für Bildung,
Jugend und Sport vorgegeben. Die Kom-
mission entscheidet abschließend über
die Eignung der Schülerinnen und Schüler
für den Besuch an einem Gymnasium.

Das Anmeldeformular
Das Anmeldeformular erhalten Sie zu -
sammen mit Kopien des Grundschulgut-
achtens und des Halbjahreszeugnisses
von der Grundschule. Bis spätestens zum
angegebenen Termin müssen Sie das
Formular ausgefüllt an die Grundschule
zurückgegeben haben. In das Formular
können Sie zwei Schulen eintragen, an
denen Ihr Kind den ge wünschten Bil-
dungsgang belegen soll. Der Drittwunsch

muss nur eingetragen werden, wenn Ihr
Kind am Probeunterricht (siehe Eig-
nungsfeststellung an Gym nasien) teil-
nimmt und die ersten beiden Wünsche
auf ein Gymnasium bezogen waren. Die
Grundschule übergibt die Anmeldeunter-
lagen an die im Erstwunsch genannte
Schule weiter. So fern die Aufnahme an
dieser Schule nicht möglich ist, werden
die Anmeldeunterlagen an die Zweit-
wunsch schule geschickt. Schulen dürfen

Schritt 5: 
Anmeldung/ Aufnahmeverfahren/ Rückmeldung

Die Mitwirkung der Eltern am 
Gutachten
Nach den Weihnachtsferien in der Jahr-
gangsstufe 6 und vor Erarbeitung der
Grundschulgutachten wird die Klassen-
lehrkraft mit Ihnen ein individuelles Be-
 ratungsgespräch führen. An diesem 
Ge    spräch können Ihr Kind und Fach lehr -
 kräfte Ihres Kindes teilnehmen. Im Ge -
spräch können Sie sich zu den aus Ihrer
Sicht spezifischen Neigungen und Fähig-
 keiten Ihres Kindes äußern. Das Be ra-

tungsgespräch wird protokolliert. Das
Grundschulgutachten wird nach diesem
Gespräch und nach der Ausgabe der
Halbjahreszeugnisse erstellt und durch
die Klassenkonferenz be schlos sen. Sie
erhalten es zusammen mit dem Anmel-
deformular. Sollten Sie Bedenken gegen
das Grundschulgutachten haben, gibt
Ihnen die Schule Gelegenheit, diese Be -
denken in einem Gespräch zu erläutern.
Auch das Ergebnis dieses Gespräches
wird protokolliert. 
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Anmeldeformular Anmeldeformular

Hinweis: Zum Ausfüllen des Fragebogens
müssen Sie einige schulische Besonder-
 heiten kennen. Deshalb ist ein Besuch an
zwei Schulen unumgänglich.

Gewünschter Bildungsgang
Welchen Abschluss soll Ihr Kind erreichen?
Beachten Sie die beruflichen Anschluss-
möglichkeiten in Schritt 4. 

Gewünschte Schule
Sie sollten hier zwei Schulen eintragen,

die Sie und Ihr Kind überzeugt haben.

Beachten Sie die Übereinstimmung zum

gewünschten Bildungsgang.

Angaben zur gewünsch-
ten Oberschule
Welche Form nutzt die von Ihnen gewünsch-
te Oberschule? Sollten Erst wun sch und
Zweitwunsch unter        schied lich sein, kreuzen
Sie die Form an, die Ihre erstgewünschte
Ober schule be sitzt.

Nur eintragen, wenn Ihr Kind am Probeun-
terricht teilnehmen muss und im Erst- und
Zweitwunsch nur Gymnasium genannt hat.

Angaben zum Wahl pflicht fach Jahr-
gangsstufe 7
Kreuzen Sie das Fach an, das Ihr Kind an
der gewün schten Schule be  legen kann.
Nicht alle Fächer werden von jeder Schule
angeboten. Erkundigen Sie sich.

Gewünschte zweite Fremdsprache
Tragen Sie die Sprache ein, die Ihr Kind an
der ge wünschten Schule belegen kann.
Nicht alle Sprachen werden von jeder
Schule angeboten. Erkundigen Sie sich.

Ein Geschwisterkind in der gewünschten Schule ist ein besonderer Grund. Ein Härtefall
entsteht z.B., wenn durch eine Behinderung nur diese Schule erreichbar ist.
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Die Rückmeldung
Ungefähr im Juni 2009 erhalten Sie von

der weiterführenden Schule, an der Ihr

Kind aufgenommen wurde, eine Bestä-

tigung. In der Regel lädt man Sie gleich

zu einem ersten Elternabend in die

Schule ein. 

Wenn beide Wünsche, die Sie auf dem

Anmeldeformular angegeben haben,

nicht erfüllt werden können, erhalten

Sie über das staatliche Schulamt eine

Angebotsliste für weitere Schulen.

Besuchen Sie nun auch diese Schulen

(Checkliste mitnehmen), und treffen Sie

anschließend gemeinsam mit Ihrem

Kind die Wahl.

Was tun bei Problemen nach der
Schulwahl?
Sollten Sie erkennen, dass Ihr Kind

trotz der intensiven Prüfungen im Vor-

feld in der Schule der gewählten Schul-

form nicht klarkommt oder aber sich

leistungsmäßig überdurchschnittlich gut

entwickelt hat, besteht immer noch die

Möglichkeit eines Schulformwechsels.

So können beispielsweise leistungs-

starke Oberschüler bis zur Jahrgangs-

stufe 8 an ein Gymnasium wechseln,

da bis zu dieser Jahrgangsstufe noch

sehr ähnliche Stoffinhalte an beiden

Schulformen behandelt werden und

auch die Zahl der Unterrichtsstunden in

den Fä chern weitestgehend gleich ist.

Im umgekehrten Fall können Gymnasi-

asten, die die Versetzung nicht errei-

chen, je nach den erreichten Leistun-

gen nach den Sommerferien an eine

Gesamt- oder Oberschule querversetzt

werden, sodass sie an der neuen

Schulform die Jahrgangsstufe nicht

wiederholen müssen. Mit diesen Rege-

lungen ist sichergestellt, dass die

Schul wahl nach der Jahrgangsstufe 6

noch nicht endgültig sein muss, die

Durchlässigkeit zwischen den Schulfor-

men ist  gegeben.

Ein wichtiger Hinweis zum Schluss
Liebe Eltern, Sie können Ihrem Kind mit

einer gut durchdachten Wahl der

weiterführenden Schule einen guten

Start in die Zukunft ermöglichen. Eben-

so wichtig für den späteren Er folg Ihres

Kindes ist aber, dass Sie es auch in der

neuen Schule mit Ihrer Aufmerksam-

keit, Ihrer Unterstützung und Ihrem

Ansporn begleiten. Gute schulische

Leistungen sind für viele Kinder ein

Ergebnis harter Arbeit. Helfen Sie Ihrem

Kind, seine Möglichkeiten zu nutzen!

Wenn Schule, Eltern und Kinder

gemeinsam am Erfolg arbeiten, wird

Ihrem Kind die neue Etappe gelingen.

Adressen der staatlichen Schulämter

Staatliches Schulamt
Brandenburg a. d. Havel
Magdeburger Str. 45
14770 Brandenburg a. d. Havel
Tel.: 03381/397-400
Fax: 03381/397-444

Staatliches Schulamt Cottbus
Blechenstraße 1
03046 Cottbus
Tel.: 0355/4866-0
Fax: 0355/4866-199

Staatliches Schulamt Eberswalde
Tramper Chaussee 6
16225 Eberswalde
Tel.: 03334/660-100
Fax: 03334/660-199

Staatliches Schulamt Frankfurt (Oder)
Gerhard-Neumann-Str. 3
15236 Frankfurt (Oder)
Tel.: 0335/5210-400
Fax: 0335/5210-411

Staatliches Schulamt Perleberg
Berliner Straße 49
19348 Perleberg
Tel.: 03876/713-8100
Fax: 03876/713-8185

Staatliches Schulamt Wünsdorf
Hauptallee 116/7
15806 Zossen
Tel.: 033702/7-2701
Fax: 033702/7-2721

Zuständigkeit

Landkreise Havelland,
Potsdam-Mittelmark,
kreisfreie Städte
Brandenburg a. d. Havel,
Potsdam

Landkreise Elbe-Elster,
Oberspreewald-Lausitz,
Spree-Neiße,
kreisfreie Stadt Cottbus

Landkreise Barnim,
Uckermark

Landkreise Märkisch-Oderland,
Oder-Spree,
kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder)

Landkreise Oberhavel,
Ostprignitz-Ruppin,
Prignitz

Landkreise
Dahme-Spreewald,
Teltow-Fläming

Adressen der staatlichen Schulämter
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